
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2021008/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Hauptausschuss

Sitzung am: 16.02.2021

TOP: 2.4

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2021008/1

Az.: erstellt am: 05.02.2021

Betreff

Antrag der Fraktionsgemeinschaft SPD/BI-WLS: Information zur 
Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 2020156 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

16.02.2021: Hauptausschuss 
02.03.2021: Stadtrat

16.02.2021 
02.03.2021

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Sascha Ziesemeier (siehe Anlage)

Beschlussentwurf

Der Oberbürgermeister hat dem Stadtrat bis 16.02.2021 einen schriftlichen Bericht zur Umsetzung des 
Stadtratsbeschlusses 2020156 (Überprüfung des Kreistagsbeschlusses zur Wiedereröffnung der 
Frauenklinik im Gesundheitszentrum Bitterfeld durch das Landesverwaltungsamt) zu erstellen. Dabei 
ist darzustellen, wann und mit welcher Person aus den ebenfalls betroffenen Kommunen Zerbst, 
Aken, Osternienburger Land und Südliches Anhalt Kontakt aufgenommen wurde, wie ihnen die 
Beschlusslage erläutert wurde und wie die Reaktion der Betreffenden ausfiel. Des Weiteren ist  
nachvollziehbar zu begründen, wieso der Oberbürgermeister den Beschluss des Stadtrates nicht 
umgesetzt hat, in dem er wesentliche Teile der Begründung gegenüber dem LVwA nicht geltend 
gemacht hat.

Gesetzliche Grundlagen:
KVG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

siehe Anlagen
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Antrag 
auf einen Tagesordnungspunkt
(§ 43 Abs. 3 S. 1 KVG LSA i.V.m. § 3 Abs. 2 Geschäftsordnung)


Antragsteller: für Gremium 


 Stadtrat 


 Hauptausschuss 


 Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 


 Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur 


 Sozial- und Kulturausschuss 


 Rechnungsprüfungsausschuss 


 Heimausschuss 


Datum und Unterschrift: 


Hinweis:  
Einreichungsfrist  
14 Tage vor der Sitzung 


Betreff des Tagesordnungspunktes: 


Beschlussentwurf: 


ggfs. gesetzliche Grundlagen: 


Haushaltsmittel: 


erforderlich:   Ja  Nein Höhe (geschätzt): ____________________ 


Deckungsvorschlag:  ____________________ 
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Begründung / Darlegung des Sachverhaltes: 





		Datum: 18.01.2021

		Stadtrat: On

		Hauptausschuss: Off

		Bau Sanierungsund Umweltausschuss: Off

		Ausschuss für Wirtschaft Verkehr und digitale Infrastruktur: Off

		Sozialund Kulturausschuss: Off

		Rechnungsprüfungsausschuss: Off

		Heimausschuss: Off

		Ja: Off

		Nein: On

		Höhe geschätzt: 

		Deckungsvorschlag: 

		Antragsteller: Fraktion SPD/BI-WLS

		Betreff des TOPs: Information zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 2020156

		gesetzliche Grundlagen: KVG

		Beschlussentwurf: Der Oberbürgermeister hat dem Stadtrat bis 16.02.2021 einen schriftlichen Bericht zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 2020156 (Überprüfung des Kreistagsbeschlusses zur Wiedereröffnung der Frauenklinik im Gesundheitszentrum Bitterfeld durch das Landesverwaltungsamt) zu erstellen.Dabei ist darzustellen, wann und mit welcher Person aus den ebenfalls betroffenenKommunen Zerbst, Aken, Osternienburger Land und Südliches Anhalt Kontaktaufgenommen wurde, wie ihnen die Beschlusslage erläutert wurde und wie die Reaktion derBetreffenden ausfiel. Des Weiteren ist  nachvollziehbar zu begründen, wieso der Oberbürgermeister den Beschluss des Stadtrates nicht umgesetzt hat, in dem er wesentliche Teile der Begründung gegenüber dem LVwA nicht geltend gemacht hat.

		Begründung: In seiner Sitzung am 10.12.2020 hat der Stadtrat die Beschlussvorlage 2020156/3 mitfolgendem Wortlaut beschlossen:Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister - mit den ebenfalls betroffenen KommunenZerbst, Aken, Osternienburger Land und Südliches Anhalt gemeinsam oder, falls dies nichtzeitnah möglich ist, im Namen der Stadt Köthen allein - beim Landesverwaltungsamt alszuständige Kommunalaufsicht für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Überprüfung desBeschlusses des Kreistages vom 17. September 2020 zur Wiederöffnung der Klinik für„Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ am Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen aufRechtmäßigkeit zu veranlassen. Ziel ist die Aufhebung des o.g. Beschlusses des Kreistageswegen Rechtswidrigkeit.Mit E-Mail vom 17.12.20 hat der OB sein Schreiben vom 16.12.2020 an das LVwA denStadtratsmitgliedern zur Kenntnis gegeben.Aus diesem Schreiben ist nicht erkennbar, ob der OB gemäß Beschluss desStadtrates mit den ebenfalls betroffenen Kommunen Zerbst, Aken, Osternienburger Landund Südliches Anhalt das gemeinsame Vorgehen gegen den Beschluss des Kreistageserörtert hat und wenn ja mit welchem Ergebnis.Des Weiteren wurden die in der Begründung des Antrages aufgeführten Sachargumente nicht vollständig gegenüber dem LVwA geltend gemacht. Nach Vorlage des schriftlichen Berichtes ist zu entscheiden, ob hier ein Verstoß gegen dasKVG LSA vorliegt.





Anlage zur Sitzungsvorlage
StR-Antr-2021-01_SPD-BI-WLS_Umsetzung-KTBeschluss.pdf




Paschkowski

Stempel





















Anlage zur Sitzungsvorlage
Ziesemeier_Frauenklinik_15_01_21.pdf
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Stellungnahme der Verwaltung lfd. Nr.
zum Antrag auf einen Tagesordnungspunkt


von Antragsteller: vorgesehene Beratungsfolge:


vom:


Vorlagen-Nr.


für Stellungnahme zuständig: Bearbeitungsfrist:


Betreff des Tagesordnungspunktes:


Haushaltsmittel:


Deckungsvorschlag umsetzbar? Ja Nein


Haushaltsmittel in laufendem Haushaltsjahr _____ vorhanden? Ja Nein


Produkt Sachkonto Untersachkonto


Fraktionsgemeinschaft SPD-BI-WLS


18.01.2021


2021008


HA 16.02.2021
StR 02.03.2021


D3


StR-Antr-2021-01


Information zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 2020156


Unmittelbar nach dem Stadtratsbeschluss vom 10.12.2020 zeigte die Verwaltung den
gegenständlichen Sachverhalt bei dem LVwA an, da die Umsetzung des Beschlusses am
01.01.2021 bereits bevorstand. Aus diesem Grunde wurde in Übereinstimmung mit dem
Beschlusstext des Beschlusses zunächst das Schreiben eingereicht.


Am 17.12.2020 wurde Herr Hemmerling kontaktiert, der darum bat, unser Schreiben zu erhalten,
um zu prüfen, ob er sich dem anschließen möchte. Am 19.01.2021 wurden dann die
Bürgermeister der Stadt Zerbst und der Stadt Südliches Anhalt kontaktiert. Sie erhielten das
Schreiben der Stadt an das LVwA am 20.01.2021.
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Die seitens der Verwaltung formulierten Argumente waren begründet und sachgerecht. Die
Fraktionsgemeinschaft SPD-BI-WLS führte zwei wesentliche Argumente auf, zum Einen einen
Verstoß gegen den Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung (I.) und den
Eingriff in das Recht der kommunalen Selbstverwaltung (II.). Im Rahmen des I. Punktes spielte
dabei das Recht der dualen Krankenhausfinanzierung und das Beihilferecht aus Sicht der
Verwaltung eine entscheidende Rolle. Hinsichtlich dieser beiden Punkte hat die Verwaltung eine
andere Auffassung, da nach Ansicht der Verwaltung eine BGH-Entscheidung zu den Kreiskliniken
Calw dem entgegen steht.


Im Fall der Kreiskliniken Calw hat der BGH einen Zuschuss eines Landkreises an seine
Krankenhausgesellschaft als beihilfekonform und inzident keinen Verstoß gegen das Recht der
dualen Krankenhausfinanzierung erkannt, der von einem Wettbewerbsverband angegriffen
worden war.


Um nicht gegen den Stadtrat zu argumentieren und zudem das prüfende LVwA nicht auf diese
Rechtsprechung hinzuweisen, sollten die Punkte, die im Antrag der Fraktionsgemeinschaft
angesprochen waren, als Schlagworte in dem Schreiben an das LVwA angesprochen werden.
Soweit dabei ein Punkt "Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung" nicht ausdrücklich ableitbar
und erkennbar ist, besteht die Möglichkeit dies mit einem weiteren Schreiben zu ergänzen.


Inhaltlich wurde die Begründung der antragstellenden Fraktionsgemeinschaft nicht ausgewechselt,
sondern lediglich verkürzt wiedergegeben. Dies war den oben aufgeführten strategischen
Überlegungen geschuldet.


Im Übrigen ist eine Verpflichtung zur zwingenden Übernahme der im Sachverhalt dargestellten
Gründe, insbesondere in den Einzelheiten, nicht erkennbar.









Anlage zur Sitzungsvorlage
StR-Antr-2021-01_Stellungnahme.pdf


